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Die argentinische Ausländerbehörde (Dirección Nacional de Migraciones) kann dem Schülern/Studenten 
eine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis für bis zu maximal zwei Jahre erteilen, und hat sie daher von 
der Pflicht befreit, mit einem Rückflugticket einreisen zu müssen. 

Wichtig: Die Informationen dieser Webseite dienen der Orientierung. Den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechend ist es Aufgabe der Bildungseinrichtung, die Sie als regulären Schüler oder Studenten 
aufnimmt, Sie über die notwendigen Unterlagen und Schritte zu informieren und Sie bei der Beantragung 
Ihrer Aufenthaltserlaubnis zu unterstützen. Es ist daher dringend zu empfehlen, sich vor der Planung der 
Reise mit der Bildungseinrichtung diesbezüglich in Verbindung zu setzen. 

Begriffsbestimmungen: 

(1) Formelle Schüler/Studenten: Schüler/Studenten, die eine Aufenthalts‐erlaubnis in Argentinien 
beantragen, weil sie als reguläre Schüler/Studenten einer öffentlichen oder privaten Bildungseinrichtung 
aufgenommen wurden, die zum offiziellen Bildungssystem gehört, um eine offiziell anerkannte 
Schulausbildung (Sekundarschule), ein offiziell anerkanntes Studium (Fachhochschule / Hochschule) oder 
ein offiziell anerkanntes Aufbaustudium zu absolvieren 

(2) Teilnehmer an nicht formellen Kursen: Schüler oder Studenten die in einen Kurs aufgenommen wurden 
oder zur Teilnahme an einem Kurs nach Argentinien einreisen, der nicht zum offiziellen Bildungssystem 
gehört, auch wenn er von einer offiziell anerkannten Bildungseinrichtung erteilt wird. 

(3) Teilschulbesuch oder Teilstudium in Argentinien: Schüler oder Studenten, die in eine offiziell 
anerkannte Bildungseinrichtung aufgenommen wurden oder aufgrund der Aufnahme nach Argentinien 
einreisen, um ein oder mehrere Fächer/Kurse einer formellen Ausbildung zu absolvieren, ohne die 
Absicht, die Schule oder das Studium in Argentinien abzuschließen, oder die teilweise an einem von dieser 
Bildungseinrichtung angebotenen, nicht formellen Kurs teilnehmen. 

(4) Austauschstudenten/‐schüler: Mitglieder eines Austauschprogramms sind Studenten/Schüler, die den 
Aufenthalt in Argentinien aufgrund eines zwischen der Bildungseinrichtung (Sekundarschule, 
Fachhochschule, Universität), die im Heimatland besucht wird und einer entsprechenden, offiziell 
anerkannten Bildungseinrichtung in Argentinien bestehenden Abkommens oder internationalen 
Austauschprogramms beantragen, um einen Teilschulbesuch oder ein Teilstudium im Rahmen des 
offiziellen Bildungssystems zu absolvieren. 


